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Bekanntmachung
der Stadt Willich

Planfeststellungsverfahren für den Neubau der
380-kV-Höchstspannungsfreileitung Pkt. Feller-
höfe – Pkt. St. Tönis, Bl. 4571 auf dem Gebiet der
Städte Meerbusch, Willich und Krefeld, ein-
schließlich der hiermit im Zusammenhang stehen-
den Folgemaßnahmen an anderen Anlagen sowie
der Maßnahmen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege

(AZ: 25.05.01.01-05-07 Fellerhöfe)

hier:  Erörterungstermin

1. Der Erörterungstermin findet statt am

Dienstag, den 28.02.2012
ab 10.00 Uhr

im Wilhelm-Elfes-Saal
des Polizeipräsidiums Krefeld

Nordwall 1-3
47798 Krefeld

2. Im Termin werden die rechtzeitig erhobenen
Einwendungen und Stellungnahmen erörtert.
Die Teilnahme am Termin ist jedem, dessen
Belange von dem Vorhaben berührt werden, frei-
gestellt. Die Vertretung durch einen Bevollmäch-
tigten ist möglich. Dieser hat seine Bevollmäch-
tigung durch eine schriftliche Vollmacht nach-
zuweisen und diese zu den Akten der
Anhörungsbehörde zu geben.
Die Tagesordnung wird im Termin bekannt ge-
geben.
Es wird darauf hingewiesen, dass bei Ausblei-
ben eines Beteiligten ohne ihn verhandelt wer-
den kann, dass verspätete Einwendungen
aus geschlossen sind und dass das Anhörungs-
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verfahren mit Schluss der Verhandlung beendet
ist.

3. Privaten Einwendern, die Bedenken gegen eine
individuelle Grundstücks-inanspruchnahme
vorgetragen haben, wird die Möglichkeit zur Ein-
zelerörterung gegeben. Diese Erörterung be-
zieht sich ausschließlich auf die vorgetragenen
konkreten Grundsstücksbelange.

4. Sollte die Erörterung an dem vorgenannten Ter-
min nicht abgeschlossen sein, wird  diese am
29.02.2012 (ab 10.00 Uhr) an gleicher Stelle fort-
gesetzt. Die Entscheidung darüber wird durch
die Verhandlungsleiterin in der jeweiligen Sitzung
getroffen.

5. Durch die Teilnahme am Erörterungstermin oder
durch Vertreterbestellung entstehende Kosten
werden nicht erstattet.

6. Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich.

Hinweis:
Allen Einwendern, die individuelle Einwendungen vor-
gebracht haben, wird die Gegenäußerung des Antrag-
stellers auf dem Postweg zugestellt.

Willich, den 15.02.2012

In Vertretung
gez. Martina Stall

Technische Beigeordnete
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